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Es schien vorab nötıg, festzuhalten, welchem derzeıitigen Stahd der otfi-
ziellen Bemühungen überstaatliche Menschenrechtssicherung sıch die 'Ta-
Sung gegenübersah, welche amtlıchen Dokumente den Beratungen mithın
zugrunde Jagen; nöt1ıg deshalb, weiıl diese Bemühungen in ständıgem Flusse
und iın tortschreitender Entwicklung sind.

Es hieße die Schwierigkeiten un: den Kompromißcharakter solcher über-
staatlıcher Abmachungen verkennen, wollte INa  z 1n diesem Stadium die Ent-
schließung abstellen auf Kritik langsamen Fortschrittstempo, uUuNnNzZzUu-
reichenden oder bedenklichen Formulierungen, der noch Banz fehlenden
Möglichkeit der praktıischen Durchsetzung, oder wollte 19908  - al pessimistisch
VOTAuUSSaARCNH, alles würde 1m Theoretisch-Unverbindlichen steckenbleiben.
In Frage kamen tür die Entschlıeßung 1Ur eın entschiedenes Ja un eın auf-
bauender Beitrag.

Für solche posıtıven Vorschläge mußten natürlich auf einer Tagung VO'
Katholiken Aaus aller Welt Gesichtspunkte der nationalen oder internationalen
Politik, parte1- der wirtschaftspolitische Zielsetzungen ausscheiden. Nur
religiös-sittliche Belange durftten maßgebend se1N, und das sollte deutlich
gemacht werden.

Dıie Forderungen Zifter S3 betreften die Punkte, die die Europa-
konvention ausgeklammert un ınem Zusatzprotokoll vorbehalten hatte.
Alle Vorschläge siınd zugleich gedacht als Beiträge ZU Paktentwurf der
Vereinten Natıonen.

Der Pflicht der Gemeinschaft, tür alle Kinder hne Unterschied die für
Leben und Berut notwendige Schulbildung gewährleisten, steht  das
primäre Recht der Eltern gegenüber, die Art der Erziehung, insbesondere
ıhren religiösen Charakter, bestimmen. ber die Staaten können diesem
Elternrecht ın Sanz verschiedener VWeıse Rechnung trag«cn. Es alt 1er nıcht,
1Ne tür den Katholiken ıdeale Lösung aufzuzeigen, sondern die grundsätz-
ıche Mindestforderung geltend machen.

Das Recht, überhaupt Eıgentum haben und dann VO Staate 1n seinem
Besitzstande geschützt se1n, auch Vor entschädıgungsloser Enteignung
durch den Staat: 1St die 7zweıte grundsätzliche Forderung. Es aßt sıch nıcht
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MIr Gültigkeit ür alle Zeıten und Verhältnisse postulieren, auf welche Art Vo  $
Gütern siıch das allgemeine echt aut Privateigentum erstrecken hat un

welchem Verhältnis die Entschädigung Z Sachwert stehen muß Für
unterschiedliche wirtschaftspolitische Anschauungen mu{ C1inNn SCWISSCI Spiel-
aum leiben

Durch nichts 1STt der Mensch heute bedrohlicher Uun« vielseitiger vefähr-
det als durch totalitäre Regierungsformen Hıer 1ST VO entscheidendster
Bedeutung die persönliche sittliche Widerstandsbereitschaft und Wiıderstands-
kraft des Einzelnen der Schutz un die Hılte durch überstaatliche
Kräfte Im übrigen aber wollte die Resolution das echt auf politische rel-
eit SParsam, aber zentral WIC möglıch fassen, damıt sıch möglichst viele
Staaten darüber CIN1SCH können der Verschiedenheit ihrer egierungs-
un Gesetzgebungssysteme, ihres kulturellen un wirtschaftlichen Nıveaus
un anderer Unterschiede, auch innerhalb des Staatsbereiches selbst

Rechtsschutz tür den menschlichen Lebenskeim VO Augenblick der Emp-
fängnis fordern, 1ST C1imn besonders wichtiges Anliegen der Entschließung
Es geht nıcht sehr die Frage, ob un! VO  a} welchem Augenblicke das
werdende Leben 1ı Mutterschoße ı GCiMGT: VWeıse Mensch ıIST, daß JUu
stischen Sınne Träger CISCHNCLr Schutzrechte SC1IL ann. Es geht den srund-
sätzlıchen Schutz für den Fortbestand der Menschheit und die Menschen-
würde der Tau Niemals darf S16 den iıhr als biologisch-sittlichen Auftrag
vertrauten Lebenskeim fortwerfen und damit ihr CISCNCS Menschenbild VCOLr-
stüummeln. Das Volk, die Menschheit siınd für das werdende Leben Träger der
Schutzrechte un Schutzverpflichtete zugleich.

Von Menschenrecht auf die Heımat sprechen 1St der üunften
Forderung War vermıeden ber die Massenaustreibung von Menschen AUS
ıhrer Heımat durch staatliche oder SONSLLSEC Gewaltanwendung wiırd der
Volksausrottung, dem Genocidium yleichgestellt Da die Vereinten atiıonen
das Genocidium bereits ‚ abschließenden WEeCeNN auch nıcht voll be-
friedigenden Abkommen diskriminiert haben (vgl Mosler 47 1ST
die Forderung auf Geichbehandlung der Volksaustreibung praktikabel un!
möglicherweise erfolgversprechend

Wenn CS, bei den Gang befindlichen internationalen Bemühungen,
ÜLG möglichst umtassende Menschenrechtssicherung geht, sind natürlich

MI den füntf Entschließungen 11SCTEC pOS1U1venNn Beitraäge un! Forderungen
nıcht erschöpft Darauf sollte Schlusse hingewiesen werden WwWENN auch
noch keine Einzelvorschläge erarbeitet werden konnten. Der besonderen Aut-
merksamkeit bedürten die geplanten soz1alen un kulturellen Rechtsgrund-
sat7ze.

Die Entschließungen sind entstanden als Gesamtergebnisse der Reterate
un: Diskussionen, insbesondere der wertvollen größeren Diskussionsbeiträge
Die Formulierungen wurden „runden Tisch“ erarbeıtet, un dieser
ENSCICH Arbeitsgemeinschaft hatte jeder Teilnehmer Zutritt, der siıch dazu
berufen fühlte Abschließend folgte Biılligung durch die Tagung selbst
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Um das Bıld der Tagung e1in abzurunden, Stichwörtern CIN1ZC
Themen un Fragen aufgeführt IN denen sıch die Diskussionen W 61 rhi
beschäftigten Menschenrechte Gottesoffenbarung oder Menschenwerk?
Dıie Gebote enthalten keine Rechte! Menschenrechte und Mönchsgelübde
Naturrecht und Menschenrechte Menschenrechte und Grundrechte Christ-
licher un liberalistischer Freiheitsbegriff Das Gleichheitsprinzip Die S1N0U-
un zweckumkehrend» Auslegung und Anwendung VO:  3 Freiheitsrechten
Gleiche Rechte für Irrlehren oder politische Gesinnungen, die Z olks-
versklavung tühren? gyleiche Freiheit des Religionswechsels, der Pro-
paganda, yleiches echt auf e Schulen für solche Lehren? Menschen-
recht auf Wahrheitsschutz? Elternwillkür un! Kindeswohl Der schuldlose
Irrtum, die Gewissensfreiheit und die Lehre der Kırche hierzu Ehefreiheit
Gleichberechtigung der Geschlechter un:! W as die Kırche dazu Sagt Men-
schenrecht auf Friedenswahrung? Schutz des Eigentumsrechts un: Soziali-
S1ICTUNg. Arbeitsdienstpflicht, Kriegsdienstverweigerung. Die Ausnahme
VO Verbot rückwirkender Stratbarkeit. Schutz VOTLr totaler Ausfragung
un! Registrierung des Menschen.
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